
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Prozess Massnahmen zur Verbesserung der Effizienz und der
Rechtsstaatlichkeit in der Strafverfolgung

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Hirter, Hans

Bevorzugte Zitierweise

Hirter, Hans 2025. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Massnahmen zur
Verbesserung der Effizienz und der Rechtsstaatlichkeit in der Strafverfolgung, 1996 -
2001. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 17.05.2025.

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK I

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Strafrecht

1Innere Sicherheit

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK II



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch

DFJP Département fédéral de justice et police
CP Code pénal suisse

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 1



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

In Bezug auf die Beteiligung der Kantone an den Kosten des Bundes für seine
verstärkte Aktivität im Bereich der Bekämpfung der organisierten Kriminalität zeigte
sich der Ständerat skeptisch. Er überwies eine entsprechende Motion der grossen
Kammer aus dem Vorjahr bloss in Postulatsform. Der Bundesrat selbst sah auch wenig
Chancen, die Kantone nachträglich für die Entlastung zur Kasse zu bitten und setzte
deshalb auf sein Projekt für eine Neuregelung der Verteilung der von den Behörden
eingezogenen deliktisch erworbenen Vermögenswerte. Die kleine Kammer überwies
zudem eine parlamentarische Initiative Schmid (svp, BE), welche verlangt, dass der Bund
bei internationalen Rechtshilfebegehren von nationaler Bedeutung einen Teil der dem
zuständigen Kanton erwachsenden Kosten übernimmt. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.2001
HANS HIRTER

Innere Sicherheit

Der föderalistische Charakter des Justizsystems, welches dem Bund nur bei wenigen
Delikten (im wesentlichen Drogenhandel, Geldfälschung und Sprengstoffanschläge)
eigene Ermittlungsbefugnisse zugesteht, erweist sich oft als Hindernis für eine
wirksame Bekämpfung des organisierten Verbrechens. Bundesrat Koller gab deshalb im
Frühjahr eine Teilrevision des Strafgesetzbuchs in die Vernehmlassung, welche der
Bundesanwaltschaft bei kantons- oder grenzübergreifenden sowie bei komplizierten
Fällen mehr Kompetenzen bei der Ermittlung einräumen möchte. Dieser Vorschlag
wurde mehrheitlich als zu wenig weit gehend beurteilt. Unbestritten war die Kompetenz
der Bundesbehörden, namentlich in den Bereichen der Geldwäscherei und des
organisierten Verbrechens Voruntersuchungen durchzuführen. Als ineffizient und zu
kompliziert wurde hingegen kritisiert, dass danach die gerichtliche Untersuchung
wieder an die Kantone delegiert würde, und nicht die Bundesanwaltschaft die Anklage
vor den Gerichten vertreten kann. Die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der
Schweiz schlug vor, die Bundesanwaltschaft zu einer Untersuchungsbehörde für
bedeutende und grenzüberschreitende Verbrechen auszubauen und sie als Anklägerin
vor einem neuzuschaffenden erstinstanzlichen Bundesstrafgericht antreten zu lassen.
Als längerfristige Lösung wurde diese Idee auch von der Konferenz der kantonalen
Justiz- und Polizeidirektoren unterstützt. Kurzfristig möchten diese, dass die
Bundesanwaltschaft in aussergewöhnlichen Fällen subsidiäre Ermittlungskompetenz
erhält und vor den kantonalen Gerichten als Anklägerin auftreten darf. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.11.1996
HANS HIRTER

Die für die Aufklärung von organisiertem Verbrechen oft hinderliche föderale
Kompetenzordnung soll revidiert werden. Das EJPD hatte im Vorjahr einen Vorentwurf
für eine Teilrevision des Strafgesetzbuchs in die Vernehmlassung gegeben. Dieser sah
vor, der Bundesanwaltschaft mehr Kompetenzen bei der Ermittlung einzuräumen. Als
Reaktion auf die Kritik der Kantone, die eine weiter gehende Reform gewünscht hatten,
kündigte der Bundesrat im Berichtsjahr einige Modifikationen an. So sollen die
Bundesbehörden in bestimmten Fällen nun nicht mehr, wie ursprünglich vorgesehen,
nur die Untersuchung durchführen, und die Sache dann den Kantonen übergeben,
sondern auch als Ankläger vor den kantonalen Gerichten auftreten. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.01.1997
HANS HIRTER

Ende Januar legte der Bundesrat dem Parlament die Botschaft für die Schaffung von
zusätzlichen Bundeskompetenzen bei der Ermittlung gegen das organisierte
Verbrechen und die Wirtschaftskriminalität vor. Er begründete diese Vorlage mit dem
Umstand, dass diese Tatbestände oft sehr komplex sind und in der Regel auch die
Kantons- und Landesgrenzen überschreiten. Es sei deshalb notwendig, die
Ermittlungen in diesen Fällen effizienter zu koordinieren und namentlich die kleinen
Kantone, deren Strafverfolgungsbehörden oft an Kapazitätsschranken stiessen, zu
entlasten. Als wichtigste Neuerung schlug der Bundesrat vor, dass die
Bundesanwaltschaft in den genannten Bereichen unter bestimmten Umständen (d.h.
bei landes- oder kantonsüberschreitenden oder sehr komplexen Fällen) selbst ein
Ermittlungsverfahren eröffnen kann. Mit dieser Eröffnung des Ermittlungsverfahrens ist

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.01.1998
HANS HIRTER
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nach dem neuen Art. 340bis StGB die Bundesgerichtsbarkeit begründet, und die
Bundesbehörden führen auch die Untersuchung durch. Um diese neuen Aufgaben zu
erfüllen, sollen in der Bundesanwaltschaft sukzessive 74 neue Stellen geschaffen
werden. Nach abgeschlossenen Ermittlungen kann dann gemäss Vorschlag des
Bundesrates die Beurteilung an das nach den üblichen Gerichtsstandbestimmungen
zuständige kantonale Gericht delegiert werden. Die Anklage würde allerdings, wie dies
anlässlich der Vernehmlassung von den Kantonen verlangt worden war, von der
Bundesanwaltschaft vertreten.
Da die Bundesbehörden damit wesentlich weiter gehende Kompetenzen erhalten als
heute, sollen nach Ansicht des Bundesrates auch die Rechte der Beschuldigten und
ihrer Verteidiger in diesem Verfahren ausgebaut und an die Standards der
Voruntersuchung nach Bundesstrafrecht und der kantonalen Prozessordnungen
angeglichen werden. Gleichzeitig soll im Rahmen dieses Gesetzgebungspaketes auch
die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft verbessert werden und ihre Trennung von
der präventiven Polizei klarer zum Ausdruck kommen. Mit diesen Massnahmen könnten
die unbestrittenen Elemente der 1993 heftig kritisierten Vorschläge des Bundesrates für
eine Entflechtung der Bundespolizei und der Bundesanwaltschaft und die
Ausgestaltung letzterer als völlig unabhängige Staatsanwaltschaft verwirklicht werden.
Die Bundesanwältin soll zwar weiterhin vom Bundesrat gewählt werden und diesem
administrativ unterstehen, und sie soll auch weiterhin den Vorsteher des EJPD über
wichtige Ermittlungen informieren. Die Aufsicht würde aber in Anbetracht der
zusätzlichen strafprozessualen Funktionen grundsätzlich von einer richterlichen
Behörde (konkret von der Anklagekammer des Bundesgerichts) ausgeübt werden. 4

Namentlich bei der internationalen Verfolgung von Geldwäscherei- und
Drogenhandelsdelikten kann der Staat oft beträchtliche Summen deliktisch erworbener
Vermögen einziehen. Nicht geregelt ist die Verteilung dieser Gelder, wenn mehrere
Behörden an der Strafermittlung beteiligt waren. So entstand beispielsweise ein Streit
zwischen den Kantonen Waadt und Zürich einerseits und dem Bund andererseits bei
der Verteilung des schweizerischen Anteils von rund USD 85 Mio. an den im
Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die Drogenhändlerin Arana de Nasser
beschlagnahmten Guthaben. Der Bundesrat setzte eine Expertenkommission ein,
welche allgemeine Vorschriften für eine lastengerechte Verteilung dieser Gelder
zwischen Bund und Kantonen vorschlagen soll. Der Ständerat unterstützte dieses
Vorgehen mit der diskussionslosen Überweisung einer Motion seiner
Rechtskommission. 5

MOTION
DATUM: 01.12.1998
HANS HIRTER

Der Ständerat nahm im Oktober die Beratung der Vorlage auf und schloss sie in der
Dezembersession mit der Annahme der Gesetzesänderungen zur Verbesserung der
Effizienz und der Rechtsstaatlichkeit in der Strafverfolgung ab. Auf Antrag seiner
Kommission beschloss er ohne Gegenstimme Eintreten. In der Detailberatung
verschärfte er die Bedingungen, unter welchen die Bundesanwaltschaft bei Fällen von
organisiertem Verbrechen und schwerer Wirtschaftskriminalität ein Verfahren eröffnen
kann. Dies soll nicht generell bei landes- resp. kantonsüberschreitenden Delikten der
Fall sein, sondern nur dann, wenn die strafbaren Handlungen zu einem wesentlichen
Teil im Ausland begangen wurden resp. sich keinem Kanton schwerpunktmässig
zuordnen lassen. Als Neuerung gegenüber dem Regierungsprojekt kann die
Bundesgerichtsbarkeit auch dann begründet werden, wenn eine an sich zuständige
kantonale Behörde nicht über die Mittel verfügt, eine wirksame Strafverfolgung
durchzuführen. Ein von Rhinow (fdp, BL) und Schiesser (fdp, GL) eingebrachter Antrag,
die Strafverfolgung in diesen Fällen obligatorisch den Bundesbehörden zuzuweisen,
unterlag allerdings mit 25:11 Stimmen. In der Gesamtabstimmung hiess der Rat die
neuen Bestimmungen im Strafgesetzbuch über die zusätzlichen Bundeskompetenzen
bei einer Gegenstimme, diejenigen über die Organisation der Bundesrechtspflege
oppositionslos gut. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.12.1998
HANS HIRTER

Bei der Schaffung von zusätzlichen Bundeskompetenzen bei der Ermittlung gegen das
organisierte Verbrechen und die Wirtschaftskriminalität schloss sich der Nationalrat
weitgehend den Beschlüssen der kleinen Kammer aus dem Vorjahr an. Auf Antrag seiner
Kommission für Rechtsfragen nahm er allerdings wieder eine gewisse Zentralisierung
vor, indem er bei ganz oder teilweise im Ausland oder in mehreren Kantonen
begangenen und infolge ihrer Komplexität eine einheitliche Untersuchungsführung
verlangenden Delikten für bestimmte Kategorien zwingend die Bundesgerichtsbarkeit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.1999
HANS HIRTER
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beschloss. Es betrifft dies Verbrechen krimineller Organisationen, Geldwäscherei,
Bestechung und mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften. Wenn es sich hingegen
lediglich um Vermögensdelikte und Urkundenfälschungen handelt, soll die
Bundesanwaltschaft nur auf Verlangen der Kantone oder bei deren Nichttätigkeit den
Fall an sich ziehen dürfen. Damit soll verhindert werden, dass sich die Bundesbehörden
besonders attraktive Fälle herauspicken können. Die parallel zu diesen neuen
Bundeskompetenzen beantragte Entflechtung der Bundesanwaltschaft und der
Bundespolizei bzw. der Ausbau der Rechte der Beschuldigten und ihrer Verteidiger
hiess der Nationalrat diskussionslos gut. In der Differenzbereinigung schloss sich der
Ständerat grundsätzlich dem nationalrätlichen Konzept an. Er verzichtete allerdings auf
das für ihn zu wenig eindeutige Kriterium der Komplexität eines Falls. Zusätzlich fügte
er ein, dass unkomplizierte Verfahren, bei denen zwar an sich eine
Bundesgerichtsbarkeit gegeben ist, zur Untersuchung, Anklage und Beurteilung an die
Kantone delegiert werden können. Die neuen Bestimmungen wurden in der
Wintersession verabschiedet. 7

Bei der Bekämpfung des organisierten Verbrechens, des Drogenhandels, der
Geldwäscherei und bei Fällen von schwerer Wirtschaftskriminalität erhielt der Bund im
Vorjahr neue Kompetenzen bei der Strafuntersuchung zugesprochen. Da diese neue
Kompetenzverteilung den Bund finanziell massiv mehr belasten und die Kantone
entlasten wird, überwies der Nationalrat eine Motion seiner Finanzkommission für ein
System der Kostenaufteilung zwischen dem Bund und den Kantonen. Gefordert wird
darin vom Bundesrat, in Verhandlungen mit den Kantonen zu einer Kostenübernahme
zu mindestens zwei Dritteln durch letztere zu gelangen. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.10.2000
HANS HIRTER
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